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RESOLUTION 54/161 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/161. Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung (1995-2004) und Öffentlich-
keitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den grundlegenden und allgemein gültigen 
Grundsätzen, die in der Charta der Vereinten Nationen und der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte304 verankert sind, 
in deren Artikel 26 es heißt, dass "die Bildung [...] auf die volle 
Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stär-
kung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreihei-
ten gerichtet sein" muss, sowie von den Bestimmungen anderer 
internationaler Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, 
beispielsweise Artikel 13 des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte305, Artikel 10 des    
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau306, Artikel 7 des Internationalen Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie-
rung307, Artikel 29 des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes308, Artikel 10 des Übereinkommens gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe309 und den Ziffern 78 bis 82 der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni 1993 von 
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den310 und in denen die Ziele des erstgenannten Artikels zum 
Ausdruck kommen, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung und der Menschenrechtskommission betref-
fend die Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechts-
erziehung (1995-2004), die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte, namentlich die Weltinformations-
kampagne über die Menschenrechte, das Projekt der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur mit dem Titel "Wege zu einer Kultur des Friedens" und 
die Verwirklichung und Weiterverfolgung der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Wien, 

 die Auffassung vertretend, dass die Weltinformationskam-
pagne eine wertvolle Ergänzung der Tätigkeit der Vereinten 
Nationen zur weiteren Förderung und zum weiteren Schutz der 
Menschenrechte darstellt, und daran erinnernd, welche Bedeu-
tung die Weltkonferenz über Menschenrechte der Menschen-
rechtserziehung und der Information auf dem Gebiet der Men-
schenrechte beigemessen hat, 
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 in der Überzeugung, dass sich Frauen, Männer und Kinder 
nur dann voll als Menschen entfalten können, wenn ihnen alle 
ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten bewusst gemacht 
werden, 

 sowie in der Überzeugung, dass es bei der Menschenrechts-
erziehung um mehr gehen sollte als um die bloße Bereitstellung 
von Informationen und dass sie vielmehr ein umfassender, le-
benslanger Prozess sein sollte, durch den die Menschen in allen 
Gesellschaften ungeachtet ihres Entwicklungsstands lernen, die 
Würde anderer zu achten, und darüber aufgeklärt werden, mit 
welchen Mitteln und Methoden diese Achtung gewährleistet 
werden kann, 

 in der Erwägung, dass die Menschenrechtserziehung und 
die Information auf dem Gebiet der Menschenrechte für die 
Verwirklichung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten 
unverzichtbar sind und dass sorgfältig gestaltete Ausbildungs-, 
Bekanntmachungs- und Informationsprogramme als Katalysa-
toren für nationale, regionale und internationale Initiativen zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und zur Ver-
hinderung von Menschenrechtsverletzungen wirken können, 

 in der Überzeugung, dass die Menschenrechtserziehung und 
die Information auf dem Gebiet der Menschenrechte zu einem 
ganzheitlichen Entwicklungsbegriff beitragen, der mit der 
Würde von Frauen und Männern aller Altersgruppen im Ein-
klang steht und der die besonders schutzbedürftigen Untergrup-
pen der Gesellschaft, wie Kinder, Jugendliche, ältere Men-
schen, autochthone Bevölkerungsgruppen, Minderheiten, arme 
Menschen in den Städten und auf dem Land, Wanderarbeit-
nehmer, Flüchtlinge, Menschen mit HIV/Aids und Behinderte, 
berücksichtigt, 

 unter Berücksichtigung der Anstrengungen, die Pädagogen 
und nichtstaatliche Organisationen in allen Teilen der Welt so-
wie zwischenstaatliche Organisationen, namentlich das Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, die Internationale Arbeitsorganisa-
tion, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und das Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen, zur Förderung 
der Menschenrechtserziehung unternehmen, 

 in Anerkennung der unschätzbaren und kreativen Rolle, 
welche die nichtstaatlichen und die lokalen Organisationen der 
Gemeinwesen bei der Verbreitung von Informationen und 
durch ihr Engagement in der Menschenrechtserziehung spielen 
können, insbesondere an der Basis sowie in abgelegenen und 
ländlichen Gemeinwesen, 

 im Bewusstsein der Unterstützungsfunktion, die der Privat-
sektor bei der Durchführung des Aktionsplans für die Dekade 
der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung (1995-
2004)311 und der Weltinformationskampagne auf allen Gesell-
schaftsebenen übernehmen könnte, indem er durch kreative In-
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itiativen und finanzielle Unterstützung zu den staatlichen und 
nichtstaatlichen Aktivitäten beiträgt, 

 in der Überzeugung, dass die Wirksamkeit der derzeit 
durchgeführten Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschen-
rechtserziehung und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet 
der Menschenrechte durch eine bessere Koordinierung und Zu-
sammenarbeit auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene erhöht würde, 

 daran erinnernd, dass die Hohe Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte die Aufgabe hat, die einschlägi-
gen Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeitsprogramme der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte zu 
koordinieren, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den verstärkten 
Anstrengungen, die das Amt des Hohen Kommissars bisher un-
ternommen hat, um Menschenrechtsinformationen über seine 
Web-Seite312 sowie seine Veröffentlichungen und seine Pro-
gramme für Außenbeziehungen zu verbreiten, 

 mit Genugtuung über die Initiative des Amtes des Hohen 
Kommissars zum weiteren Ausbau des 1998 eingeleiteten Pro-
jekts "Gemeinsame Hilfe für Gemeinwesen", das Unterstützung 
aus freiwilligen Fonds erhält und Basisorganisationen und loka-
len Organisationen, die praktische Arbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte leisten, kleine Zuschüsse gewähren soll, 

 unter Hinweis darauf, dass das Amt des Hohen Kommissars 
entsprechend dem Aktionsplan im Jahr 2000 in Zusammenar-
beit mit allen anderen Hauptakteuren der Dekade eine globale 
Halbzeitbewertung der Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele der Dekade vornehmen soll, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Dekade der Vereinten Nationen für 
Menschenrechtserziehung (1995-2004) und Öffentlichkeitsar-
beit auf dem Gebiet der Menschenrechte313, einschließlich der 
Weltinformationskampagne über die Menschenrechte; 

 2. begrüßt die Maßnahmen, die die Regierungen und die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen ergrif-
fen haben, um den Aktionsplan für die Dekade der Vereinten 
Nationen für Menschenrechtserziehung (1995-2004)311 durch-
zuführen und die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte zu gestalten, wie aus dem Bericht des Gene-
ralsekretärs hervorgeht; 

 3. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, weiter zur 
Durchführung des Aktionsplans beizutragen, indem sie insbe-
sondere je nach den Gegebenheiten in dem jeweiligen Land 
möglichst repräsentative nationale Komitees für Menschen-
rechtserziehung gründen, die für die Ausarbeitung umfassen-
der, wirksamer und nachhaltiger einzelstaatlicher Aktionspläne 
für die Menschenrechtserziehung und die Information auf dem 

 
312 www.unhchr.ch. 
313 A/54/399 und Add.1. 

Gebiet der Menschenrechte zuständig sind, und dabei die vom 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte erarbeiteten Leitlinien für einzelstaatliche Aktions-
pläne für die Menschenrechtserziehung314 im Rahmen der De-
kade zu berücksichtigen; 

 4. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, die natio-
nalen und die lokalen nichtstaatlichen Organisationen sowie die 
lokalen Organisationen der Gemeinwesen zur Durchführung ih-
rer einzelstaatlichen Aktionspläne zu ermutigen, sie dabei zu 
unterstützen und sie darin einzubeziehen; 

 5. ermutigt die Regierungen, im Rahmen der in den Zif-
fern 3 und 4 genannten einzelstaatlichen Aktionspläne die Ein-
richtung von der Öffentlichkeit zugänglichen Ressourcen- und 
Ausbildungszentren auf dem Gebiet der Menschenrechte zu 
erwägen, die in der Lage sind, Forschung zu betreiben, für eine 
geschlechtsspezifisch differenzierende Schulung von Ausbil-
dern zu sorgen, Unterrichts- und Schulungsmaterialien auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auszuarbeiten, zu sammeln, zu     
übersetzen und zu verbreiten, Kurse, Konferenzen, Seminare 
und Informationskampagnen zu veranstalten und bei der 
Durchführung von internationalen Stellen getragener techni-
scher Kooperationsprojekte zu Gunsten der Menschenrechts-
erziehung und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte Hilfe zu gewähren; 

 6. ermutigt die Staaten, in denen derartige der Öffent-
lichkeit zugängliche nationale Ressourcen- und Ausbildungs-
zentren auf dem Gebiet der Menschenrechte bereits bestehen, 
ihre Kapazitäten zur Unterstützung der internationalen, 
nationalen, regionalen und lokalen Programme für Menschen-
rechtserziehung und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte auszubauen; 

 7. fordert die Regierungen auf, im Einklang mit den Ge-
gebenheiten in ihrem jeweiligen Land der Verbreitung der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte304, der Internationalen 
Menschenrechtspakte305 und anderer Rechtsakte auf dem Ge-
biet der Menschenrechte, von Material und Ausbildungshand-
büchern im Zusammenhang mit den Menschenrechten sowie 
der auf Grund der internationalen Menschenrechtsverträge vor-
gelegten Berichte der Vertragsstaaten in ihren jeweiligen Lan-
des- und Lokalsprachen Vorrang einzuräumen und in diesen 
Sprachen über die praktischen Möglichkeiten zu informieren 
und darüber aufzuklären, wie nationale und internationale Insti-
tutionen und Verfahren genutzt werden können, um die wirk-
same Anwendung dieser Rechtsakte zu gewährleisten; 

 8. legt den Regierungen nahe, die von dem Amt des Ho-
hen Kommissars im Rahmen des Aktionsplans unternommenen 
Anstrengungen im Bereich der Aufklärung und der Öffentlich-
keitsarbeit mittels freiwilliger Beiträge weiter zu unterstützen; 

 9. ersucht die Hohe Kommissarin, die Strategien im 
Hinblick auf die Menschenrechtserziehung und die Information 
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auf dem Gebiet der Menschenrechte innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen auch künftig zu koordinieren und zu har-
monisieren, namentlich auch die Durchführung des Aktions-
plans, und dafür zu sorgen, dass beim Einsatz sowie bei der 
Verarbeitung, der Verwaltung und der Verteilung von Informa-
tions- und Aufklärungsmaterial zum Thema Menschenrechte, 
einschließlich auf elektronischem Wege, ein Höchstmaß an 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleistet ist; 

 10. legt den Regierungen nahe, zum weiteren Ausbau der 
Web-Seite des Amtes des Hohen Kommissars312 beizutragen, 
insbesondere was die Verbreitung von Material und Unter-
richtsmitteln für die Menschenrechtserziehung betrifft, sowie 
die Veröffentlichungen und die Außenbeziehungsprogramme 
des Amtes fortzusetzen und zu erweitern; 

 11. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, die ein-
zelstaatlichen Kapazitäten für die Menschenrechtserziehung 
und die Information auf dem Gebiet der Menschenrechte im 
Rahmen seines technischen Kooperationsprogramms auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin zu unterstützen, so 
auch durch die Veranstaltung von Schulungskursen und die Er-
arbeitung zielgruppenspezifischer Schulungsunterlagen für 
Fachkreise sowie durch die Verbreitung von Informationsmate-
rial über Menschenrechte als Bestandteil technischer Koopera-
tionsprojekte; 

 12. fordert die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formation nachdrücklich auf, sich auch weiterhin der Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen zu bedienen, damit grund-
legendes Informations-, Nachschlage- und audiovisuelles Mate-
rial über die Menschenrechte und Grundfreiheiten, namentlich 
auch die auf Grund der internationalen Menschenrechtsüber-
einkünfte vorgelegten Berichte der Vertragsstaaten, in ihrem 
jeweiligen Tätigkeitsraum rechtzeitig zur Verteilung gelangt, 
und zu diesem Zweck sicherzustellen, dass die Informations-
zentren über ausreichende Mengen dieser Unterlagen verfügen; 

 13. unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Zusam-
menarbeit zwischen dem Amt des Hohen Kommissars und der 
Hauptabteilung Presse und Information bei der Durchführung 
des Aktionsplans und der Weltinformationskampagne sowie 
die Notwendigkeit der Abstimmung ihrer Aktivitäten zur 
Verbreitung von Informationen über das humanitäre Völker-
recht mit denjenigen anderer internationaler Organisationen, 
wie der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur bei ihrem Projekt "Wege zu einer 
Kultur des Friedens" und dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz und den zuständigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen; 

 14. bittet die Sonderorganisationen und die in Betracht 
kommenden Programme und Fonds der Vereinten Nationen, im 
Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs zur Durchfüh-
rung des Aktionsplans und der Weltinformationskampagne bei-
zutragen und dabei mit dem Amt des Hohen Kommissars zu-
sammenzuarbeiten; 

 15. legt den Vertragsorganen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte nahe, bei der Prüfung der Berichte der Vertrags-

staaten das Hauptgewicht auf deren Verpflichtungen im Hin-
blick auf die Menschenrechtserziehung und die Information auf 
dem Gebiet der Menschenrechte zu legen und dies auch in ih-
ren abschließenden Bemerkungen zum Ausdruck zu bringen; 

 16. fordert die internationalen, nationalen und regionalen 
nichtstaatlichen Organisationen und die zwischenstaatlichen 
Organisationen, insbesondere soweit sie sich mit Frauen-, Ar-
beits-, Entwicklungs-, Ernährungs-, Wohnungs-, Bildungs-, 
Gesundheitsfürsorge- und Umweltfragen befassen, sowie alle 
anderen für soziale Gerechtigkeit eintretenden Gruppen, Men-
schenrechtsaktivisten, Pädagogen, religiöse Organisationen und 
die Medien auf, im Zuge der Verwirklichung des Aktionsplans 
einzeln und in Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen 
Kommissars konkrete schulische und außerschulische sowie in-
formelle Aktivitäten, einschließlich kultureller Veranstaltun-
gen, durchzuführen; 

 17. fordert die Regierungen und die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf, zu der 
globalen Halbzeitbewertung der Fortschritte bei der Verwirkli-
chung der Ziele der Dekade, die das Amt des Hohen Kommis-
sars im Jahr 2000 vornehmen wird, durch die Bereitstellung ge-
eigneter Informationen über die diesbezüglich ergriffenen 
Maßnahmen beizutragen; 

 18. ersucht das Amt des Hohen Kommissars, das Projekt 
"Gemeinsame Hilfe für Gemeinwesen" weiter durchzuführen 
und andere geeignete Mittel und Wege zu prüfen, wie die Tä-
tigkeiten auf dem Gebiet der Menschenrechtserziehung, na-
mentlich auch soweit sie von nichtstaatlichen Organisationen 
unternommen werden, unterstützt werden können; 

 19. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution über die 
Hohe Kommissarin allen Mitgliedern der internationalen Ge-
meinschaft sowie denjenigen zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen zur Kenntnis zu bringen, die sich 
mit Menschenrechtserziehung und Öffentlichkeitsarbeit auf 
dem Gebiet der Menschenrechte befassen, und der Generalver-
sammlung zur Behandlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" die globale Halb-
zeitbewertung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele 
der Dekade vorzulegen. 

RESOLUTION 54/162 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/162. Wirksame Förderung der Erklärung über die 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten 
angehören 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 47/135 vom 18. Dezem-
ber 1992, mit der sie die Erklärung über die Rechte von Perso-
nen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachli-
chen Minderheiten angehören, verabschiedet hat, sowie ihre 
späteren diesbezüglichen Resolutionen, 




